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1
Die Beschäftigungssitua-
tion älterer Menschen

Die Arbeitsmarktsituation älterer Arbeit-
nehmer ist im Vergleich zu jüngeren Er-
werbspersonen nach wie vor schlecht. Sie
ist gekennzeichnet durch ein unterdurch-
schnittliches Beschäftigungsniveau, hohe
und verfestigte Arbeitslosigkeit sowie ge-
ringe Reintegrationschancen. Die Beschäf-
tigungsquote älterer Arbeitnehmer (55 bis
64 Jahre) liegt mit knapp 46 % (2006) nach
wie vor deutlich unter derjenigen jüngerer
Erwerbstätiger. Knapp 77 % aller 25-bis 45-
Jährigen zählten zum selben Zeitpunkt zu
den Erwerbstätigen. Die Beschäftigungs-
quoten der Männer sind dabei in beiden
Altersgruppen deutlich höher als die der
Frauen, und qualifizierte ältere Arbeitneh-
mer haben im Vergleich zu unqualifizierten
Personen eine höhere Chance, beschäftigt
zu sein und es auch zu bleiben (Bosch/
Schief 2005). Spiegelbildlich dazu ist die
hohe Arbeitslosigkeit Älterer zu lesen: Im
Dezember 2006 betrug die Arbeitslosen-
quote der über 50-Jährigen 26,6 %; bei den
über 55-Jährigen lag sie bei 13,0 % (BA
2006a). Ältere Arbeitslose sind dabei über-
durchschnittlich lange arbeitslos. Arbeits-
lose, die im Jahr 2006 eine Beschäftigung
aufnahmen, waren zuvor im Schnitt 36
Wochen ohne Job, während die über 50-
Jährigen durchschnittlich erst nach 52 Wo-
chen eine neue Stelle fanden (Dietz et al.
2006). Nur 23 % aller älteren Arbeitnehmer
ab 55 Jahren beendeten ihre Arbeitslosig-
keit durch die Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit (einschließlich geförderter Be-

vor dem Renteneintritt das Rentenniveau
nachhaltig senkt.

Bereits mit dem ersten Hartz-Gesetz
wurden im Jahr 2003 Instrumente einge-
führt, die die Beschäftigungsquote Älterer
erhöhen sollten und die nun durch das Ver-
besserungsgesetz ausgebaut werden sollen.
Vor diesem Hintergrund untersucht dieser
Beitrag sowohl die Effektivität des Instru-
mentariums als auch die Konsequenzen für
Betroffene. Zunächst stellen wir kurz die
Grundzüge der Arbeitsmarktpolitik für Äl-
tere seit der Hartz-Reform dar. In Abschnitt
3 diskutieren wir den eingeschlagenen Re-
formweg vor dem Hintergrund jüngster
Evaluierungsergebnisse. In Abschnitt 4 be-
schreiben wir prekäre Altersübergänge als
eine wesentliche Konsequenz der aktuellen
Arbeitsmarktpolitik für Ältere. Im fünften
Teil gehen wir der Frage nach, ob eine wei-
tergehende Flexibilisierung des Arbeits-
rechts ein Weg sein kann, um die Beschäf-
tigungschancen Älterer zu erhöhen. Im
Schlussteil weisen wir auf Reformperspek-
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einseitig auf Instrumente, die die Einstellung älterer Arbeitnehmer finanziell lohnenswert erscheinen lassen. Wie effektiv ist die ein-
geschlagene Politikstrategie? Welche Konsequenzen hat sie für Ältere?

schäftigung). Die Hälfte der erfolgten Ab-
gänge aus Arbeitslosigkeit waren Übergän-
ge in die Nichterwerbstätigkeit (Engstler/
Brussig 2006).

Die geringe Teilhabe Älterer am Er-
werbsleben wird zunehmend kritisch dis-
kutiert und eine höhere Integration Älterer
in den Arbeitsmarkt für notwendig gehal-
ten. Die Bundesregierung hat dementspre-
chend im Dezember 2006 einen Entwurf
für ein Gesetz zur Verbesserung der Be-
schäftigungschancen älterer Menschen
(Verbesserungsgesetz) ins Gesetzgebungs-
verfahren eingebracht. Es ist Bestandteil
der Initiative 50plus, mit der nicht nur ein
arbeitsmarktpolitischer Strategiewechsel
hin zu mehr Erwerbstätigkeit Älterer ange-
strebt wird, sondern auch für ein betriebli-
ches Personalwesen geworben wird, das auf
das Älterwerden der Beschäftigten reagiert.
Diesem verstärkten Engagement der Politik
liegen im Wesentlichen drei Motive zu-
grunde: Bedingt durch den Rückgang der
Bevölkerung in der Altersgruppe der 20-
bis 59-Jährigen und den gleichzeitigen An-
stieg in der Altersgruppe der über 60-Jähri-
gen scheint erstens eine nachhaltige Finan-
zierung der sozialen Sicherungssysteme
nur dann möglich, wenn die Beschäfti-
gungs- und damit auch die Beitragsdauer
aller Beschäftigten ausgedehnt wird (Prom-
berger/Wübbeke 2006). Zweitens wird die
Erschließung der großen ungenutzten Per-
sonalreserven bei Älteren als notwendig er-
achtet, um auch bei einer veränderten al-
tersstrukturellen Zusammensetzung die
ökonomische Innovationsfähigkeit der Ge-
sellschaft zu erhalten. Drittens ist eine
größere Erwerbsbeteiligung Älterer auch
ein Beitrag zur Vermeidung von Alters-
armut, da ein langer Sozialleistungsbezug
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tiven hin, die unserer Einschätzung zufolge
besser geeignet wären, mit der problemati-
schen Situation Älterer auf dem Arbeits-
markt umzugehen.

2
Arbeitsmarktpolitik 
für Ältere?

Die zwischen 2003 und 2005 verabschiede-
ten Strukturreformen zielten darauf, durch
ein neues Arrangement von Anreizen und
Sanktionen die Lage am Arbeitsmarkt
nachhaltig zu verbessern. Mehr Eigenver-
antwortung der Arbeitsuchenden war da-
bei die Schlüsselbotschaft (Seifert 2006).
Der Idee einer stärkeren Eigenverantwor-
tung entspricht ein Leistungsrecht, das sich
an den Prinzipien des Förderns und For-
derns orientiert. Was aber zunächst nach
einem ausbalancierten Nebeneinander
zweier gleichberechtigter Handlungsmaxi-
men klingt, entpuppt sich bei genauerer
Analyse als eine umfangreiche Liste an so-
zialen Einschnitten, sanktionierenden Re-
gularien und arbeitsrechtlichen Flexibili-
sierungsbestrebungen.

Ältere Arbeitnehmer sind von diesem
politischen Strategiewechsel nicht ausge-
nommen. Dennoch liegen den für diese
Gruppe zusätzlich verabschiedeten Maß-
nahmen eine zielgruppenspezifische Pro-
blemwahrnehmung und ein spezieller, po-
litikfeldübergreifender Reformansatz zu-
grunde. Es wird davon ausgegangen, dass
die vielfältigen Möglichkeiten eines vorzei-
tigen Ausstiegs aus dem Erwerbsleben die
geringe Erwerbsbeteiligung Älterer beför-
dern und es Unternehmen erleichtern, im
Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen
Ältere „sozialverträglich“ zu entlassen
(Eichhorst/Sproß 2005). Ein weiteres Ar-
gument verweist auf die verhältnismäßig
hohen Arbeitslosengeldbezüge Älterer, die
aus langen Beitragszahlungen resultieren.
Sie würden den Anreiz zur zügigen Wie-
deraufnahme einer Beschäftigung verrin-
gern (Dietz et al. 2006). Schließlich wird
angenommen, dass die Kündigungsschutz-
regelungen die Einstellungsbereitschaft bei
Arbeitgebern reduzieren und damit eine
Segmentierung des Arbeitsmarktes stüt-
zen. Ein umfassender Kündigungsschutz
stärke diejenigen, deren Arbeitsmarktposi-
tion von vornherein relativ stark ist (Ses-
selmeier 2004, S. 127). Die Beschäfti-
gungschancen der am Arbeitsmarkt be-

nachteiligten Gruppen, wie z. B. Frauen
und Ältere, nähmen weiter ab. Durch eine
Verringerung des Kündigungsschutzes
könne eine größere Dynamik auf dem Ar-
beitsmarkt erreicht werden, die die Be-
schäftigungschancen der jetzt Benachteilig-
ten vergrößere (Sachverständigenrat 2006,
S. 412ff.).

An dieser Problemwahrnehmung ori-
entiert sich die aktuelle arbeitsmarktpoliti-
sche Strategie für Ältere. Zahlreich sind die
Einschränkungen im Rentenrecht: Das ge-
plante Auslaufen der Altersteilzeitregelung,
die Anhebung der Altersgrenze für den Be-
zug der Altersrenten für Frauen und für
langjährig Versicherte auf 65 Jahre; des
Weiteren die Anhebung der Altersgrenze
für den Bezug der Altersrenten wegen Ar-
beitslosigkeit, nach Altersteilzeit und für
Schwerbehinderte auf 63 Jahre und die
Einführung von Abschlägen von bis zu
3,6 % pro Jahr bei einer vorgezogenen Ver-
rentung. Alle diese Maßnahmen minimie-
ren die Möglichkeiten, vor dem Erreichen
der derzeitigen Regelaltersgrenze in den
Ruhestand zu gehen. Die Reduzierung der
maximalen Dauer des Arbeitslosengeldbe-
zugs für alle über 55-jährigen Arbeitslosen
auf 18 Monate schränkt Transferleistungen
ein und verkürzt die durch die Arbeitslo-
senversicherung finanzierten Warteschlei-
fen auf den Vorruhestand. Auf diese Weise
werden Folgekosten von Arbeitslosigkeit
individualisiert. Als Folge der Zusammen-
legung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhil-
fe erhalten viele ältere ehemalige Arbeitslo-
senhilfeempfänger deutlich geringere oder
im Fall einer Bedarfsgemeinschaft gegebe-
nenfalls gar keine Leistungen mehr.

Diesen Leistungseinschränkungen steht
ein vergleichsweise bescheidenes Reper-
toire an Förderinstrumenten gegenüber
(Aust et al. 2006). Die Entgeltsicherung 
(§ 421j SGB III), der Beitragsbonus (§ 421k
SGB III) und der Eingliederungszuschuss
für Ältere (§§ 218, 421f SGB III) sind Maß-
nahmen, die die Rückkehr älterer Arbeits-
loser durch spezielle Zuschüsse an Arbeit-
geber und Arbeitnehmer fördern sollen.
Dazu soll auch die als Flexibilisierung ver-
standene Senkung des Kündigungsschutz-
niveaus für Arbeitnehmer ab 52 Jahren bei-
tragen. Die besondere Befristungsregelung
für Ältere im § 14 Abs.3 TzBfG wurde erst-
mals 2001 mit einer Mindestaltersgrenze
von 58 Jahren geschaffen; die Herabsen-
kung der Altersgrenze auf 52 Jahre erfolgte
2003. Im Jahr 2005 wurde sie für europa-
rechtswidrig erklärt.

3
Erfolglose Aktivierung und
Sozialleistungsabbau 

Arbeitsmarktpolitik kann nicht alles. Der
Abbau der hohen und sich verfestigenden
Arbeitslosigkeit gerade bei „Problemgrup-
pen“ ist prinzipiell nur durch eine gesamt-
wirtschaftliche Strategie der Koordinie-
rung der Lohn-, Geld- und Finanzpolitik
zu lösen. Besonders international verglei-
chende Studien zeigen, dass nicht allein die
Ausgestaltung des Transfersystems und die
spezifische Gewichtung der Grundprinzi-
pien des Förderns und Forderns von Be-
deutung sind. Ein weiterer Erfolgsfaktor,
insbesondere bei Ländern mit einer positi-
ven Beschäftigungsbilanz wie Dänemark
oder Finnland, war der wirtschaftliche Auf-
schwung, der der Trendwende bei der Be-
schäftigung vorausging oder diese zumin-
dest begleitete (Kraatz et al. 2006). Ebenso
wichtig ist die Ausrichtung der betriebli-
chen Personalpolitik, bei der trotz zahlrei-
cher Bemühungen (z. B. Initiative 50plus)
der Strategiewechsel noch keine eindeuti-
gen Erfolge mit sich gebracht hat. Nur die
Hälfte aller Betriebe ist bereit – so die Er-
gebnisse des IAB-Betriebspanels – ältere
Bewerber ohne finanzielle Zuschüsse ein-
zustellen, etwa ein Drittel knüpft eine mög-
liche Einstellung an Bedingungen wie
Lohnkostenzuschüsse, und jeder siebte Be-
trieb lehnt die Einstellung Älterer grund-
sätzlich ab. Darüber hinaus konnte gezeigt
werden, dass die jeweils letzte Neueinstel-
lung in nur ca. 10 % der Fälle eine Person
im Alter von 50 Jahren oder älter war (Bell-
mann/Leber 2005).

Dennoch kann Arbeitsmarktpolitik die
Feinmechanismen in den Anpassungspro-
zessen am Arbeitsmarkt gestalten (Both-
feld 2005, S. 419). Ihre Aufgabe ist es, das
Ungleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage durch die Arbeitsvermittlung
und -beratung zu verbessern, Eingliede-
rungschancen für Personen zu erhöhen, die
geringe Aussichten haben, eigenständig
wieder eine Beschäftigung zu finden, und
die Dauer der Arbeitslosigkeit durch die
Beschleunigung von Suchprozessen zu ver-
kürzen. Ausreichende Lohnersatzleistun-
gen in Phasen der Arbeitslosigkeit sind ei-
ne Grundlage nicht nur zur Verhinderung
von Armut, sondern sie haben auch eine
sozialinvestive Komponente: Sie schaffen
Handlungsspielräume bei der Suche nach
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einer angemessenen Beschäftigung und
tragen zum Erhalt von Qualifikationen bei
(Gangl/Schmidt 2002).

3.1 WAS SAGT DIE 
EVALUIERUNGSFORSCHUNG?

Die Instrumente zur Unterstützung der
Reintegration Älterer in den Arbeitsmarkt
sollen durch das geplante Gesetz zur Ver-
besserung der Beschäftigungschancen älte-
rer Menschen weiter ausgebaut werden.
Dazu gehören der spezielle Eingliederungs-
zuschuss und die Entgeltsicherung für Ar-
beitnehmer ab 50 Jahren sowie der Bei-
tragsbonus für Arbeitnehmer ab 55 Jahren.
Die beschäftigungspolitische Bilanz der
jüngsten Evaluierungsergebnisse fällt aller-
dings ernüchternd aus. Laut den Erkennt-
nissen des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales zur Wirksamkeit moderner
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt hatten
weder der Beitragsbonus noch die Entgelt-
sicherung noch der Eingliederungszuschuss
Einfluss auf die Beschäftigungschancen Äl-
terer (BMAS 2006a, S. 87).

Der Beitragsbonus befreit den Arbeit-
geber von seinen Beiträgen zur Arbeitslo-
senversicherung und den Arbeitnehmer
selbst zur Hälfte. Diese Regelung ist bisher
nur für Arbeitsverhältnisse vorgesehen, die
vor dem 1.1.2008 abgeschlossen werden.
Während im Jahr 2003 noch rund 9.000
neue Beschäftigungsverhältnisse zustande
gekommen sind, für die Arbeitgeber den
Beitragsbonus in Anspruch nahmen, waren
es im Jahr 2004 nur noch rund 3.600 (ebd.,
S. 187). Es konnte kein Einfluss des Instru-
ments auf die Beschäftigungschancen fest-
gestellt werden. Diese Einschätzung deckt
sich auch mit Aussagen von 30 geförderten
Betrieben, die in der Mehrheit die entspre-
chenden Personen auch ohne Beitragsbo-
nus eingestellt hätten (ebd., S. 188).

Ähnlich erfolglos ist das Instrument der
Entgeltsicherung (ebd., S. 192). Die Ent-
geltsicherung ist ein befristetes Kombilohn-
Modell, bei dem der Arbeitnehmer einen
Lohnzuschuss und die Erstattung eines Teils
seines Rentenversicherungsbeitrags erhält.
Er muss einen Restanspruch auf Arbeitslo-
sengeld von mindestens 180 Tagen haben,
und der neue – tarifliche oder übliche –
Lohn muss mindestens 50 € niedriger sein
als der vorherige. Für die Dauer des verblei-
benden Arbeitslosengeldanspruchs werden
50 % der Differenz zwischen dem alten und
dem neuen Lohn ausgeglichen. Die erfor-
derliche Mindestdauer des Arbeitslosen-

geldanspruchs soll laut dem Reformvor-
schlag um 60 Tage gekürzt werden, wo-
durch die Anspruchsvoraussetzungen er-
leichtert würden. Zudem soll die Höchstbe-
zugsdauer einheitlich zwei Jahre betragen,
wobei im zweiten Jahr nur noch 30 % der
Differenz ausgeglichen werden sollen. Im
Jahr 2005 gab es rund 5.300 Zugänge in die
Entgeltsicherung (ebd., S. 188). Die Mehr-
heit der Geförderten erhielt einen Arbeits-
entgeltzuschuss von unter 285 € monat-
lich. Ein Grund für die geringe Inan-
spruchnahme war, dass Arbeitsvermittler
eher mit Instrumenten arbeiten, die die
Einstellungsbereitschaft beim Arbeitgeber
erhöhen (Dietz et al. 2006, S. 4). Ergebnisse
von Telefonbefragungen verweisen zudem
darauf, dass spürbare Mitnahmeeffekte zu
beobachten waren: Fast ein Drittel der Be-
fragten gab an, dass sie die Beschäftigung
auch ohne Entgeltsicherung angenommen
hätten. 65 % sagten, dass die Entgeltsiche-
rung die Beschäftigungsaufnahme zwar er-
leichtert, aber nicht ausgelöst habe. Nur 8 %
gaben an, dass sie ohne die Entgeltsiche-
rung die neue Stelle nicht angenommen
hätten (BMAS 2006a, S. 192).

Den Eingliederungszuschuss für Ältere
erhält ein Arbeitgeber, der einen älteren Ar-
beitnehmer mit Vermittlungshemmnissen
einstellt. Künftig soll allerdings statt eines
Vermittlungshemmnisses bereits ein fest-
gestellter individueller Unterstützungsbe-
darf die Förderungswürdigkeit begründen,
wenn der Arbeitnehmer zudem mindes-
tens sechs Monate arbeitslos war. Der ma-
ximal 36 Monate gewährte Zuschuss be-
trägt 30 bis 50 % des Arbeitsentgelts und
verringert sich jährlich um 10 %. Im Zeit-
raum Januar bis August 2006 lag die Zahl
der Förderzugänge bei rund 18.500 (BA
2006b). Ein Grund für die geringe Inan-
spruchnahme und Wirkungsweise dieses
Instruments ist, dass der Eingliederungs-
zuschuss ähnlich wie die beiden anderen
Instrumente ein nur nachgelagertes Ent-
scheidungskriterium für die Einstellung ei-
nes Bewerbers ist. Aber auch schlechte Be-
ziehungen zu den Agenturen für Arbeit
spielen eine Rolle.

3.2 LEISTUNGSKÜRZUNGEN 

Von den Einschränkungen der finanziellen
Leistungen im Zuge der Hartz-Reform sind
ältere Erwerbslose besonders betroffen.
Engstler/Brussig (2006) kommen in einer
Studie zur Arbeitslosigkeit am Ende des Er-
werbslebens zu folgendem Ergebnis: Im Au-

gust 2006 bezogen 45,4 % der arbeitslos Re-
gistrierten ab 50 Jahren Arbeitslosengeld.
Von allen Arbeitslosen gehörten nur 35,6 %
zum Rechtskreis des SGB III. Ältere Ar-
beitslose erhielten damit überdurchschnitt-
lich oft Leistungen aus dem SGB III. Dies
könnte sich durch die Verkürzung der ma-
ximalen Bezugsdauer des Arbeitslosengel-
des ebenso wie durch die schrittweise He-
raufsetzung des frühestmöglichen Bezugs
einer Altersrente bald ändern. Denn bereits
2005 erfolgten 30 % der Abgänge aus dem
Arbeitslosengeld wegen Erschöpfung des
Leistungsbezugs (ebd., S. 4). Es ist dabei da-
von auszugehen, dass der Übergang in die
neue Grundsicherung für arbeitslose Ältere
mit besonders hohen finanziellen Verlusten
verbunden ist. Ältere Arbeitslose hatten im
Vergleich zu jüngeren Arbeitslosen auf-
grund höherer Einkommen in ihrer letzten
Beschäftigung höhere Ansprüche an die Ar-
beitslosenhilfe und sind dementsprechend
stärker von den Leistungseinschränkungen
durch die Zusammenlegung von Arbeitslo-
senhilfe und Sozialhilfe zur Grundsiche-
rung für Arbeitslose betroffen. Sie hatten
zudem mehr Gelegenheit, Ersparnisse zu
bilden und sind häufiger verheiratet, sodass
Einkommens- und Vermögensanrechnun-
gen wahrscheinlicher sind (Blos/Rudolph
2005). Als besonders problematisch erweist
sich in diesem Kontext auch die sogenann-
te 58er-Regelung (§ 428 SGB III), die zu-
nächst nur bis Ende 2007 gilt. Trotz eines
weitergehenden Leistungsbezugs müssen
ältere Arbeitnehmer hiernach dem Arbeits-
markt nicht mehr zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig sind sie verpflichtet, zum
frühestmöglichen Zeitpunkt eine abschlags-
freie Rente zu beantragen. Da dieser Zeit-
punkt in den letzten Jahren deutlich nach
hinten verschoben wurde,1 müssen und
werden sich zunehmend mehr ältere Ar-
beitslose im Status des Leistungsbezugs mit
Abschlägen befinden. Die Zahl der Perso-
nen, die von der 58er-Regelung Gebrauch
gemacht haben, ist bereits von 204.000 im
Jahr 2000 auf fast 400.000 im Jahr 2004 ge-
stiegen (OECD 2005, S. 89). 75 % der Ar-
beitslosen über 58 Jahren nahmen 2003 die-
se Regelung in Anspruch. Eine Auswertung
der Arbeitslosigkeit Älterer speziell im Hin-

1 Dies gilt sowohl für die besonderen Rentenarten
als auch für die Regelaltersrente. Im März 2007
wurde die Heraufsetzung des gesetzlichen Ren-
tenalters auf 67 Jahre im Bundestag beschlossen.
Die schrittweise Anhebung wird zwischen 2012
und 2029 erfolgen.
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gen als Möglichkeit gesehen, die Beschäfti-
gungschancen arbeitslos gewordener Älte-
rer zu erhöhen und eine zügige Reintegra-
tion in den Arbeitsmarkt zu stützen. Unse-
res Erachtens ist der Weg über einen
gelockerten Kündigungsschutz jedoch
nicht gangbar.

5.1 PROBLEME DER BEFRISTUNGS-
REGELUNG FÜR ÄLTERE 

Die Befristungsregelung (§14 Abs.3 TzBfG)
soll älteren Arbeitnehmern zugute kom-
men, indem sie erlaubt, einen über 52-
Jährigen ohne sachlichen Grund, ohne
zeitliche Höchstbegrenzung und beliebig
oft hintereinander befristet einzustellen. In
ihrer Fassung von 2001 galt die Vorschrift
für alle über 58-Jährigen und wurde 2003
auf alle über 52-Jährigen ausgeweitet. Im
November 2005 erklärte der Europäische
Gerichtshof (EuGH) die Vorschrift jedoch
für unzulässig, weil sie gegen die Anti-
diskriminierungsrichtlinie (2000/78/EG)
und den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz
(EuGH 2005)2 verstoßen würde. Als Teil
des Gesetzentwurfs zur Verbesserung der
Beschäftigungschancen älterer Menschen
liegt nun jedoch eine Neufassung der Vor-
schrift vor. Mit ihr wurde auf das Urteil des
EuGH reagiert.

Bei der Beurteilung des EuGH standen
die beschäftigungsfördernden Aspekte
nicht im Mittelpunkt, vielmehr wurde die
Regelung an den Maßgaben der Antidis-
kriminierungsrichtlinie und des allgemei-
nen Gleichheitsgrundsatzes gemessen. Der
EuGH hat zwar eine beschäftigungspoliti-
sche Wirksamkeit der Vorschrift nicht aus-
geschlossen, er hat sie jedoch auch nicht
bestätigt. Stattdessen hielt er eine Unter-
scheidung zwischen älteren Arbeitneh-
mern, die aufgrund persönlicher Umstän-
de eingeschränkte Arbeitsmarktchancen
haben, und älteren Arbeitnehmern, die kei-
ne verminderten Arbeitsmarktchancen ha-
ben, für erforderlich. Lediglich für die erste
Gruppe könnten Kündigungserleichterun-
gen gerechtfertigt sein. Diese seien nur
zulässig, wenn sie nicht an das Alter, son-
dern an die Integrationsbedürftigkeit eines
Arbeitslosen anknüpfen. Der EuGH ver-
wies auch auf die Gefahr, dass ältere Ar-
beitnehmer durch eine solche Regelung

Erwerbsjahren) oder nicht erwerbstätige
Frauen, die nur durch die Anrechnung von
Kindererziehungszeiten einen eigenständi-
gen Rentenanspruch erworben haben
(Bäcker 2006). Trotz des steigenden Durch-
schnittsalters gehen jedoch – erkennbar am
Rentenzugangsquotienten – anteilig mehr
Menschen mit 60 Jahren in Rente. Auch
wenn die Auswirkungen der Hartz-Refor-
men auf den Altersübergang statistisch
noch nicht nachgewiesen werden können,
spricht einiges dafür, dass die wieder stei-
gende Inanspruchnahme des vorzeitigen
Rentenbezugs trotz hoher Abschläge als 
Reaktion auf die strengen Bedarfsprüfun-
gen für das Arbeitslosengeld II gewertet
werden kann. Es ist daher von einer Polari-
sierung des Rentenzugangsalters und einer
Zunahme der sozialen Differenzierung im
Alter auszugehen.

Zudem ist der Zugang zur Altersrente
für die ganz überwiegende Zahl der Älteren
nicht mit einem Ausscheiden aus einer so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigung
verbunden. Im Jahr 2004 waren vier Fünf-
tel der Neurentner zuvor arbeitslos, in der
Altersteilzeit oder nicht erwerbstätig
(Bäcker 2006, S. 10). Insbesondere bei
Männern führt Arbeitslosigkeit vor Ren-
tenbeginn in über 70 % der Fälle zu einem
um die jeweiligen Abschläge verminderten
Rentenzugang. Über die Hälfte der lang-
zeitarbeitslosen Männer akzeptiert beim
Rentenzugang sogar Abschläge von 18 %.
Ein ähnliches Muster ist auch bei Frauen zu
beobachten. Insgesamt ist davon auszuge-
hen, dass sich die Kombination von länge-
rer Arbeitslosigkeit und Abschlägen bei
vorzeitigem Rentenbeginn negativ auf das
Alterseinkommen auswirkt. Betroffen wer-
den davon all jene sein, die aus gesundheit-
lichen oder qualifikatorischen Gründen
dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung ste-
hen oder nicht mehr nachgefragt werden.
Gleiches gilt für all die Personen, die auf-
grund von ungenügender Versicherungs-
zeit und zu erwartender niedriger Renten-
höhe im Arbeitslosengeld II-Bezug verblei-
ben müssen.

5
Hilft Älteren mehr 
arbeitsrechtliche 
Flexibilität?

Von Flexibilisierungs-Befürwortern wer-
den gelockerte Kündigungsschutzregelun-

blick auf die 58er-Regelung führt sogar zu
der Feststellung, dass Ältere besonders zur
Inanspruchnahme dieser Regelung ge-
drängt wurden, seitdem Ende der 1990er
Jahre der Wechsel zur aktivierenden Ar-
beitsmarktpolitik vollzogen wurde und die
Möglichkeiten, in Vorruhestand zu gehen,
eigentlich verringert werden sollten (Brus-
sig/Knuth 2006, S. 310). Die damit verbun-
denen langfristigen finanziellen Konse-
quenzen sind erheblich: Arbeitslosengeld
II-Empfänger erwerben kaum zusätzliche
Rentenansprüche. Ein Jahr Arbeitslosen-
geld II-Bezug führt zu einem zusätzlichen
monatlichen Rentenanspruch von 2,18 €
(ebd., S. 307). Personen, die aufgrund eines
Partnereinkommens oder eigenen Vermö-
gens kein Arbeitslosengeld II bekommen,
sind gezwungen, ihre vorhandenen finanzi-
ellen Ressourcen aufzulösen, ohne weitere
Rentenansprüche zu erwerben.

4
Die Konsequenz: 
Prekäre Altersübergänge 

Vor dem Hintergrund der hohen Arbeitslo-
sigkeit Älterer und der gleichzeitigen He-
raufsetzung der Altersgrenze für die Regel-
altersrente auf 67 Jahre ist davon auszuge-
hen, dass zunehmend mehr Menschen über
einen länger werdenden Zeitraum von Leis-
tungen der Arbeitslosenversicherung bzw.
Grundsicherung oder ganz ohne staatliche
Unterstützung und Erwerbseinkommen le-
ben müssen. Dies bestätigen auch die Er-
gebnisse des Altersübergangsmonitors, der
sowohl den Renteneintritt als auch den Aus-
tritt aus der Erwerbstätigkeit analysiert.

Das durchschnittliche Rentenzugangs-
alter ist zwischen 1996 und 2005 um ein
Jahr auf nun 63,1 Jahre gestiegen (Knuth
et al. 2006). Der Anstieg ist dabei sowohl
dem Motiv geschuldet, Abschläge zu ver-
meiden, als auch der Tatsache, dass viele
Versicherte mit Vollendung des 62. Lebens-
jahrs die Zugangsvoraussetzungen für ei-
nen vorzeitigen Rentenbezug noch nicht 
erfüllt haben (ebd., S. 309). Bezogen auf den
Geburtsjahrgang 1939 wird deutlich, dass es
sich bei den Versicherten, die mit 65 Jahren
in Rente gehen, überwiegend um Personen
handelt, die wegen fehlender versicherungs-
rechtlicher Voraussetzungen keinen Zugang
zu einer vorzeitigen Rente haben. Dies be-
trifft vor allem Frauen mit kurzen Versiche-
rungszeiten (aufgrund geringer Zahl von

2 Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des
EuGH in seinem Urteil vom 26.4.2006 (Az. 7 AZR
500/04) bestätigt.
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grundsätzlich von unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen ausgeschlossen werden
könnten. Er stellte fest, dass die Gruppe äl-
terer Arbeitnehmer „während eines erheb-
lichen Teils ihres Berufslebens Gefahr (lau-
fe), von festen Beschäftigungsverhältnissen
ausgeschlossen zu sein, die doch (…) einen
wichtigen Aspekt des Arbeitnehmer-
schutzes darstellen“. Damit ging er auf Dis-
tanz zu den Flexibilisierungs-Befürworten,
die er zudem ausdrücklich aufforderte, zu
belegen, in welchem Ausmaß eine Ein-
schränkung des Kündigungsschutzes sinn-
voll sei.

Die Europarechtmäßigkeit der geplan-
ten Neuregelung des § 14 Abs.3 TzBfG im
Verbesserungsgesetz, die im Wesentlichen
Vorschläge des Ausschusses Arbeitsrecht
des Deutschen Anwaltvereins (Stellungnah-
me Nr. 54/2005 v. Dez. 2005) und von 
Thüsing (2005) aufgreift, ist ebenfalls um-
stritten. Voraussetzung für eine sach-
grundlose, beliebig häufige Befristung für
über 52-Jährige soll zum einen eine voran-
gehende viermonatige Beschäftigungslo-
sigkeit sein, die auch Zeiten ohne Arbeits-
losmeldung umfasst. Zum anderen schlägt
der Gesetzgeber vor, die Befristungsmög-
lichkeit auf fünf Jahre zu begrenzen. Im
Extremfall wäre es zulässig, einen Arbeit-
nehmer fünf Jahre lang für jeweils einen
Tag einzustellen. Diese Regelung bewegt
sich laut Preis (2006, S. 410) an der Grenze
des Zulässigen. Denn erneut wird hiermit
zwar nicht nur, aber auch an das Alter an-
geknüpft. Soll mit Kündigungserleichte-
rungen auf verminderte Beschäftigungs-
chancen reagiert werden, darf aber nur am
Sachproblem, nicht am Alter angesetzt
werden. Ähnlich sieht es auch der DGB,
dem zufolge die Kriterien so differenziert
formuliert werden müssten, dass eine spe-
zielle Kündigungserleichterung für Ältere
sinnvollerweise entfallen sollte (DGB
2006).

Befürworter der Regelung nehmen an,
dass eine erweiterte Befristungsmöglich-
keit für Ältere die Einstellungsbereitschaft
bei Arbeitgebern erhöht. Gegen diese An-
nahme spricht jedoch die seit der ersten
Fassung der Vorschrift zu beobachtende
Entwicklung bei den befristeten Verträgen
mit Älteren. Deren Zahl hat sich seit 2000
nicht erhöht. Zu diesem Zeitpunkt waren
4,6 % der 55- bis 65-jährigen versiche-
rungspflichtig Beschäftigten befristet ange-
stellt, fünf Jahre später betrug ihr Anteil
4,5 % (Mikrozensus 2000; 2005). Ein
Grund für die geringe Inanspruchnahme
der Befristungsmöglichkeit für Ältere
könnten zwar die anhaltenden Diskussio-
nen um die Vereinbarkeit mit dem Europa-
recht gewesen sein. Denn schon bei der
erstmaligen Verabschiedung der Vorschrift
wurden europarechtliche Bedenken laut.3

Sie hielten aber noch nicht einmal den Ge-
setzgeber davon ab, die Regelung 2003
durch Herabsetzen der Altersgrenze weiter
zu verschärfen.Arbeitgeber wurden zudem
mit der Einschätzung beruhigt, dass ein bö-
ses Erwachen ausgeschlossen sei (Wiede-
mann/Thüsing 2002).Wahrscheinlicher ist
daher, dass sich hier die allgemeinen Be-
denken gegen die beschäftigungspolitische
Wirksamkeit von Kündigungserleichte-
rungen bestätigt haben: Denn auch empi-
rische Untersuchungen zu den Auswirkun-
gen von Kündigungsschutzregelungen auf
das gesamte Beschäftigungsniveau, die alle
Altersgruppen und alle Arten von Kündi-
gungserleichterungen umfassen, konnten
bisher keine Wirkungen feststellen (OECD
2004).

5.2 DER MYTHOS DER 
UNKÜNDBARKEIT

Älteren Arbeitnehmern kann ebenso wie
ihren jüngeren Kollegen gekündigt werden.
Eine Analyse der Kündigungspraxis – auf

Basis einer WSI-Befragung zur Beendigung
von Arbeitsverhältnissen im Jahr 2001 –
zeigt, dass älteren Arbeitnehmern (55 bis
65 Jahre) im Vergleich zu jüngeren Alters-
gruppen sogar deutlich häufiger gekündigt
wird (Tabelle 1). Dagegen ist die Zahl der
Eigenkündigungen bei älteren Arbeitneh-
mern mit 13 % weit unterdurchschnittlich.
Ältere halten demnach deutlich häufiger an
ihrem Arbeitsplatz fest als Jüngere. Gleich-
zeitig verlieren sie ihren Arbeitsplatz je-
doch öfter unfreiwillig. Mit 47 % sind die
Vertragsbeendigungen durch arbeitgeber-
seitige Kündigungen bei den Älteren weit
überdurchschnittlich. Der Gesamtdurch-
schnitt aller Arbeitgeberkündigungen liegt
bei 32 %. Arbeitgeber wissen offenbar, dass
und wie sie Älteren kündigen können. Eine
besondere Befristungsregelung für Ältere
würde den Trend des unfreiwilligen Aus-
scheidens weiter verstärken.

Die gesetzlichen Vorschriften stellen
keine besonderen Anforderungen an die
Kündigung eines Älteren – entgegen einer
weit verbreiteten Ansicht: Wer über 50 Jah-
re alt ist, könne kaum noch gekündigt wer-
den, weil Gesetze das verhindern würden
(Lotter 2006). Die OECD spricht ebenfalls
von strengen Kündigungsschutzbestim-
mungen für Ältere, verweist hier jedoch
nur auf eine altersunspezifische Studie zur
Rigidität des Kündigungsschutzes (OECD
2005, S. 125).4 Fakt ist: Besondere Kündi-
gungsschutzbestimmungen für ältere Ar-
beitnehmer bestehen nicht. Zwar ist das Le-

3 Diese Bedenken hatten sich größtenteils nicht auf
die Antidiskriminierungsrichtlinie, sondern auf die
Befristungsrichtlinie (1999/70/EG) gestützt, die im
konkreten Fall nicht einschlägig war.

4 Die einzige Sonderregelung für Ältere, die im
OECD-Bericht angesprochen wird, ist eine sozial-
rechtliche, die Erstattungspflicht des Arbeitgebers
nach § 147a SGB III. Unter besonderen Voraus-
setzungen müssen Arbeitgeber im Fall der Entlas-
sung eines langjährigen Mitarbeiters über 55 Jah-
re das an ihn gezahlte Arbeitslosengeld für längs-
tens 32 Monate erstatten. Die Erstattungspflicht
trifft jedoch nur einen von 100 Arbeitgebern, die
Ältere entlassen (OECD 2005, S. 127). Zudem gibt
es außerhalb der gesetzlichen Bestimmungen in
vielen Tarifverträgen besondere Kündigungs-
schutzregelungen für Ältere. Der hier häufig zu
findende Ausschluss der ordentlichen Kündigung
mit Erreichen einer bestimmten Altersgrenze setzt
jedoch in fast allen Tarifverträgen auch eine be-
stimmte, längere Betriebszugehörigkeitsdauer vor-
aus (Bispinck/WSI-Tarifarchiv 2005, S. 5). Von Re-
gelungen, die an eine lange Betriebszugehörigkeit
anknüpfen, profitieren Ältere zwar öfter als Jün-
gere; sie haben jedoch auf die Bereitschaft, einen
Älteren neu einzustellen, keine Wirkung.

Tabelle 1: Arten der Beendigung von Arbeitsverhältnissen unterteilt
nach Altersgruppen – in % –

Lebensalter der Arbeitnehmer Durchschnitt

14–24 25–34 35–44 45–54 55–65
Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre

Eigenkündigung 38 49 43 25 13 39
Kündigung durch 25 26 31 44 47 32
Arbeitgeber
Aufhebungsvertrag 8 8 10 11 20 10
Auslauf einer Befristung/ 29 17 16 20 20 19
eines Ausbildungsvertrages
Gesamt 100 100 100 100 100 100

Quelle: WSI 2001, eigene Berechnungen (gewichtete Ergebnisse).
Hans Böckler
Stiftung
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bensalter eines der vier Kriterien, die bei ei-
ner betriebsbedingten Kündigung für die
Sozialauswahl zu beachten sind. Diese Kri-
terien sind jedoch nur Leitlinien, die dem
Arbeitgeber große Freiheiten bei der Ge-
wichtung lassen. Er kann bei einer unein-
deutigen Auswahlsituation selbst entschei-
den, welchem der vier Kriterien er den Vor-
rang gibt. Da zudem über das Kriterium
„Alter“ Arbeitsmarktchancen und versor-
gungsrechtliche Absicherung in die Sozial-
auswahl einfließen sollen, kann auch gera-
de ein niedriges Lebensalter zu einer be-
sonderen Schutzbedürftigkeit führen. Zu-
dem nimmt die Schutzbedürftigkeit eines
Älteren ab, je näher er dem Rentenalter
kommt. Eine nennenswerte Erschwernis
bei der Kündigung von älteren Arbeitneh-
mern geht demnach selbst von der Sozial-
auswahl nicht aus. Die besondere Befris-
tungsregelung für Ältere zielt daher auf die
Beseitigung eines nicht vorhandenen Ein-
stellungshindernisses. Sie riskiert den Aus-
schluss Älterer von dauerhaften Anstellun-
gen unnötigerweise.

5.3 BEFRISTETE BESCHÄFTIGUNG
ALS BRÜCKE?

Der Gesetzgeber verbindet mit der Neu-
auflage der Regelung auch die Hoffnung,
dass befristete Beschäftigung für die Älte-
ren eine Brücke zu einer dauerhaften Be-
schäftigung sein wird (BMAS 2006b, S. 13).
Als Brücke in eine dauerhafte Beschäfti-
gung sind befristete Beschäftigungen aber
nur bedingt tauglich. Eine befristete Be-
schäftigung erhöht zwar im Vergleich zu ei-
nem Verbleib in der Arbeitslosigkeit nach-
weislich die Chance, drei Jahre später be-
schäftigt zu sein, um 15 % (Boockmann
2006, S. 17ff.). Eine Befristung birgt aber
zugleich ein größeres Risiko, wieder ar-
beitslos zu werden. Der Vergleich zwischen
unbefristeten und befristeten Beschäftigten
macht deutlich, dass der Anteil der Ar-
beitslosen bei den ehemals befristet Be-
schäftigten um 7,9 % bei den Männern und
um 2,9 % bei den Frauen höher war als bei
den zuvor unbefristet Beschäftigten (Gie-
secke/Groß 2006, S. 251). Auch bei einem
Vergleich der Beendigungsarten von Ar-
beitsverhältnissen zeigt sich, dass die Been-
digung durch Fristablauf verglichen mit al-
len anderen Beendigungsarten die größte
Gefahr birgt, lange arbeitslos zu bleiben.
91 % derjenigen, die selbst gekündigt hat-
ten, 62 % der vom Arbeitgeber Gekündig-
ten und 71 % derjenigen, die einen Aufhe-

bungsvertrag geschlossen hatten, jedoch
nur 58 % der zuvor befristet Beschäftigten
waren einer Untersuchung zufolge 25 Mo-
nate später beschäftigt (Bielinski et al. 2002,
S. 445). Befristete Stellen können demnach
Arbeitslosen einen leichteren Wiederein-
stieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen,
führen aber nicht zu einer langfristigen In-
tegration.

Die geplante Ausdehnung der allgemei-
nen zweijährigen Höchstbefristungsdauer
auf fünf Jahre für die Älteren verringert zu-
dem – als Nebenwirkung der erhofften
größeren Wiedereingliederungschancen
Arbeitsloser – die Chance auf einen unbe-
fristeten Vertrag. Ein Arbeitgeber wäre
nicht mehr gezwungen, einen Arbeitneh-
mer, den er weiterbeschäftigen möchte,
nach zwei Jahren in eine unbefristete An-
stellung zu übernehmen. Auch wenn in ei-
nigen Fällen über eine befristete Anstellung
der Einstieg in eine dauerhafte Beschäfti-
gung gelingt, ist eine allmähliche Verdrän-
gung von dauerhaften Anstellungen durch
befristete der Preis für die verbesserten
Aussichten auf eine befristete Anstellung.
Aufgrund dieses Effekts muss langfristig
die mit der Idee der Brückenfunktion ver-
bundene Hoffnung, die Chancen auf eine
Festanstellung zu erhöhen, zwangsläufig
enttäuscht werden.

Wenig plausibel sind in diesem Kontext
auch jene Argumente, die darauf verwei-
sen, dass durch befristete Beschäftigung die
verbleibende Zeit bis zur Rente überbrückt
werden kann. Übersehen wird, dass ein
über 52-Jähriger im längsten Fall immer-
hin noch 15 Jahre bis zum Erreichen der
zukünftigen Regelaltersgrenze arbeiten
muss, was gut ein Drittel seines Erwerbsle-
bens ist.5 Zu bedenken sind darüber hinaus
die Konsequenzen eines gelockerten Kün-
digungsschutzes für die Arbeitsbedingun-
gen im Allgemeinen: Wer im Fall einer ta-
geweisen Befristung überhaupt keinen
Kündigungsschutz hat, muss jede Ver-
schlechterung seiner Arbeitsbedingungen
akzeptieren. Nachweislich nehmen befris-
tet Beschäftigte seltener als Festangestellte
an betrieblicher Weiterbildung teil und
müssen ungünstigere Arbeitsbedingungen
und verminderte Einkommenschancen
hinnehmen (Giesecke/Groß 2006, S. 247,
252 m.w.N).

6
Reformperspektiven 

Die Reformbilanz der letzten Jahre fällt
ernüchternd aus. Leistungen für Ältere
wurden nachhaltig eingeschränkt, ohne
dass die eingeführten Instrumente die In-
tegrationschancen dieser Personengruppe
verbessert hätten. Auch das geplante Fest-
halten an einem gelockerten Kündigungs-
schutz für ältere Arbeitnehmer wird deren
Arbeitsmarktchancen nicht erhöhen. Viel-
mehr führt der eingeschlagene Reformweg
vermehrt zu prekären Altersübergängen.

Trotz der Erfolglosigkeit der aktuellen
Arbeitsmarktpolitik beschränkt sich die
Debatte auf den weiteren Ausbau des vor-
handenen Instrumentariums. So ist in dem
Entwurf für ein Verbesserungsgesetz vor-
gesehen, die Entgeltsicherung – ein bislang
wirkungsloses Instrument – weiter auszu-
bauen. Auch das Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung befürwortet in einem
jüngst publizierten Bericht ein Kombi-
lohnmodell für Ältere (Dietz et al. 2006).
Ob der Ausbau dieser Regelungen allein zu
einer verbesserten Arbeitsmarktintegra-
tion älterer Erwerbsloser beitragen kann,
ist fraglich. Ein Blick über die Grenzen je-
denfalls zeigt, dass Lohnsubventionen oder
Nachlässe bei Steuern und Sozialabgaben
nur dann Erfolg versprechen, wenn sie Be-
standteil einer umfassenden Strategie zur
Förderung Älterer sind (Adamy 2006). Der
beruflichen Weiterbildung kommt dabei
ebenso wie der Ausgestaltung von Er-
werbsminderungsrenten eine hohe Bedeu-
tung zu.

Dem Aktivierungsansatz zum Trotz ist
auch davon auszugehen, dass ein Teil der
Älteren insbesondere aus gesundheitlichen
Gründen dem Arbeitsmarkt nicht bis 
zum Erreichen der Regelaltersgrenze zur
Verfügung stehen kann. Gerade in beschäf-
tigungspolitisch erfolgreichen Ländern
kommt – trotz weitreichender Einschrän-
kungen der Frühverrentungsmöglichkeiten

5 Uneingeschränkt gilt diese Feststellung für die
1962 oder später Geborenen. Sie werden bei Ab-
schluss der schrittweisen Heraufsetzung des Ren-
tenalters 2029 erst mit 67 Jahren in Rente gehen
können. Die Altersgrenze von 52 Jahren würden
sie in frühestens 6 Jahren erreichen. Bis dahin gilt
also, dass die Höchstdauer der noch verbleibenden
Arbeitszeit eines 52-Jährigen 13 Jahre beträgt.
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– den Ausstiegspfaden über die Erwerbs-
minderungsrenten eine nach wie vor große
Bedeutung zu. So liegt der Anteil aller Er-
werbsunfähigen an den Älteren (55 bis 64
Jahre) in Deutschland bei nur 4 %. Ein we-
sentlicher Grund hierfür sind die sehr res-
triktiven Zugangskriterien in Deutschland.
Erwerbsunfähig sind nur diejenigen, die
keine drei Stunden am Tag arbeiten kön-
nen. In den Niederlanden werden gute
14 % aller Älteren durch die Sicherungs-
systeme bei Erwerbsunfähigkeit geschützt.
Dort gelten all jene als erwerbsunfähig, die
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
das verdienen können, was gesunde Ar-
beitnehmer mit vergleichbarer Qualifikati-
on verdienen könnten. Dies hat den Effekt,
dass gesundheitlich angeschlagene Perso-
nen Leistungen aus dem Sozialsystem bei
Erwerbsunfähigkeit erhalten und eben
nicht in den Arbeitslosengeldbezug verwie-
sen werden.

Der Erhalt von Ausstiegsmöglichkeiten
für gesundheitlich beeinträchtigte Arbeit-
nehmer ist folglich unabdingbar. Gleiches
gilt für die berufliche Weiterbildung. Sie ist
zentrale Voraussetzung für die Beschäfti-
gungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer. Zu
begrüßen ist zunächst der Ausbau der Wei-
terbildungsförderung nach § 417 SGB III,
mit dem die Politik ihren Willen bekräftigt,
die Förderung älterer Arbeitnehmer vor-
anzutreiben.Arbeitnehmer sollen laut dem
geplanten Verbesserungsgesetz bereits mit
Vollendung des 45. Lebensjahres (nicht erst
ab dem 51. Lebensjahr) und in Betrieben
mit bis zu 200 Beschäftigten (bislang 100)
durch die Übernahme von Weiterbildungs-
kosten unterstützt werden. Präventiver und
integrativer ist jedoch z. B. die Weiterbil-
dungspolitik in Schweden, die über die Er-
wachsenenbildung Bildungsunterschiede
explizit verringern will. Dort erhalten Er-
wachsene beim Nachholen eines Studien-

oder Ausbildungsabschlusses bis maximal
zum 55. Lebensjahr eine Unterstützung
von 82 % der notwendigen Aufwendungen.
Gleichzeitig wird ein „Bildungssparen“ an-
geboten. Beschäftigte wie Unternehmen
zahlen in gleichen Anteilen Geld auf ein
Bildungskonto ein, über dessen Guthaben
Beschäftigte zu Zwecken der Weiterbildung
verfügen können (Adamy 2006, S. 326).

Für die deutsche Politik könnten die
genannten Beispiele aus dem Ausland eine
Orientierung für die Weiterentwicklung
des vorhandenen Systems sein. Anknüpfen
könnte man dabei an den Grundgedanken
des Arbeitsförderungsrechts von 1969, das
Arbeitsmarktpolitik als Ergänzung zur
Wachstums- und Strukturpolitik verstan-
den und ihren präventiven Charakter
durch die Förderung von Qualifikationen
und Weiterbildung betont hat.
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